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Beschlussvorlage 
 

Geschäftsbereich 
 
Ressort / Stadtbetrieb 
 
 

Kultur, Bildung & Sport 
 
Stadtbetrieb 206 - Schulen 
 
 

Bearbeiter/in 
Telefon (0202) 
Fax (0202) 
E-Mail 
 

Heidemarie Kopetsch 
563 2315 
563 8400 
heidemarie.kopetsch@stadt.wuppertal
.de 

Datum: 
 
Drucks.-Nr.: 

14.09.2005 
 
VO/1151/05 
öffentlich 

Sitzung am Gremium  Beschlussqualität 

25.10.2005 Schulausschuss Beschlussempfehlung 
09.11.2005 Hauptausschuss Beschlussempfehlung 
14.11.2005 Rat der Stadt Wuppertal Entscheidung 
 

Gewährung von Zuschüssen an den privaten Sonderschulträger, Christian- 
Morgenstern-Schule Wuppertal 

 
Grund der Vorlage 

 
Die Christian Morgenstern-Schule erhält seit 1993 freiwillige Leistungen, da der Schulbetrieb 
ohne städtische Zuschüsse gefährdet wäre. Der Vertrag läuft zum 31.12.2005 aus, sodass 
ein Anschlussvertrag zu fertigen ist. 
 
Beschlussvorschlag 
 
Der von der Stadt Wuppertal an die Christian Morgenstern-Schule als freiwillige Leistung 
gezahlte Zuschuss je Schüler/in aus dem Stadtgebiet Wuppertal wird unter Beibehaltung der 
bisherigen Förderquote von 34,1 % und unter Berücksichtigung der 1 % igen jährlichen 
Senkung des Eigenanteils festgesetzt auf: 
 

2006 507,00 € je Wuppertaler Schüler/in 
2007 465,00 € je Wuppertaler Schüler/in 
2008 423,00 € je Wuppertaler Schüler/in 
2009 380,00 € je Wuppertaler Schüler/in 

 
Die Verwaltung wird ermächtigt mit der Christian Morgenstern-Schule hierüber einen Vertrag 
mit einer 4-jährigen Laufzeit bis zum 31.12.2009 abzuschließen. 

 
Einverständnisse 
 
Der Stadtkämmerer ist einverstanden 
 
Unterschrift 
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Drevermann 
 
Begründung 
 
Der Rat der Stadt Wuppertal hat in seiner Sitzung am 30.09.2002 (Drucks-Nr. VO/0561/02)  
– in Fortführung der bisherigen Gewährung freiwilliger Leistungen auf schulischem Sektor – 
beschlossen, der Christian-Morgenstern-Schule und der Troxler Schule jährlich einen 
Zuschuss in Höhe von 550 € je Schüler/in aus dem Stadtgebiet Wuppertal zu gewähren. Der 
Vertragsabschluss erfolgte mit Wirkung zum 01.01.2003 und einer Laufzeit bis zum 
31.12.2005.  
 
Die Christian-Morgenstern-Schule Wuppertal hat mit Schreiben vom 02.06.2005 beim 
Stadtbetrieb Schulen beantragt, den Vertrag auch über 2005 hinaus zu verlängern und 
zusätzlich die Zuschüsse auf 1.000 € zu erhöhen. 
Diesem Antrag kann der Schulträger nicht zustimmen; eine Erhöhung von Zuschüssen ist 
ausgeschlossen.  
 
Durch schulgesetzliche Änderungen im Bereich der Ersatzschulfinanzierung ergeben sich 
finanzielle Verbesserungen für die privaten Sonderschulträger, da die gesetzliche Eigen 
leistung bis 2009 um 1 % jährlich reduziert wird (von derzeit 13 % auf dann 9 %). Angesichts 
der Haushaltslage der Stadt ist es zwingend notwendig, dass diese Reduzierung auch zu 
einer entsprechenden Entlastung für die Stadt Wuppertal führen muss. Daher ist die 
Reduzierung des Zuschusses je Wuppertaler Schüler/in um die Senkung der gesetzlichen 
Eigenleistung sachgerecht. Die derzeitige Förderquote von 34,1 % bleibt weiterhin bestehen. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, mit der Christian Morgenstern-Schule einen Vertrag über die 
weitere Zuschussgewährung mit einer Laufzeit von 4 Jahren, d.h. bis zum 31.12.2009, 
abzuschließen. Die Zuschüsse je Wuppertaler Schüler/in werden wie folgt festgeschrieben: 
 

2006 507,00 € je Wuppertaler Schüler/in 
2007 465,00 € je Wuppertaler Schüler/in 
2008 423,00 € je Wuppertaler Schüler/in 
2009 380,00 € je Wuppertaler Schüler/in 

 
Die Weitergewährung von Zuschüssen an die Christian-Morgenstern-Schule wird trotz der 
Einschränkungen zur Vorläufigen Haushaltsführung für gerechtfertigt gehalten, da die Schule 
einen wesentlichen Beitrag zur schulischen Versorgung Wuppertaler Schüler/innen leistet. 
 
Die alternative Beschulung von derzeit 160 Wuppertaler Schüler/innen an eigenen Schulen 
stößt sowohl an personelle als auch an sachliche Kapazitätsgrenzen und ist wirtschaftlicher 
nicht zu realisieren.  
 

 
 

 
Kosten und Finanzierung 

 
Im Haushaltsplan-Entwurf 2006/2007 stehen im UA 2700 für die Zuschussgewährung an 
private Sonderschulträger weiterhin insgesamt 140.000 € jährlich zur Verfügung. Hiervon 
sind rd. 4.500 € für die Lebenshilfe e.V. gebunden.  
Außerdem sind hieraus die Zuschüsse für die Christian-Morgenstern-Schule und die Troxler-
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Schule  in Abhängigkeit von Wuppertaler-Schülerzahlen und den vom Rat zu beschließen 
den Beträgen zu finanzieren. 
 
Ausgehend von einer Gesamtzahl von 160 Schüler/innen aus dem Stadtgebiet Wuppertal, 
wird die Gesamtsumme der Zuschüsse für  
 

2006 81.120,00 € 
2007 74.700,00 € 
2008 67.680,00 € 
2009 60.000,00 € 

 
betragen. 
 
Die Verwaltung wird eine Bedarfsanpassung im Rahmen einer Veränderungsnachweisung 
zum Haushaltsplan-Entwurf 2006/2007 vorsehen. 
 
 
Zeitplan 
 

01.01.2006 bis 31.12.2009 
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